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SATZfII{G des Tbnnis-Club Rot-Weiß Schwerte e.V.

Abschnitt I : Vereinsbasis

§ I Name, Sitz, Rechtsfühigkeit

l. Der Verein Tennis-Club Rot-Weiß Schwerte e.V hat seinen Sitz in Schrverte.

l)er Verein ist rechtsfähig gemäß § 21 BGB.

GeschZiftsjahr ist das Kalenderjalr.

§ 2 Zweclt"Gemeinnützigkeit

I . Der Verein verlolgt ausschließlich und unmiuelbar gemeirnü1zige Zwecke im Sinne des Abschnittcs
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der sportlichen Jugendhilfe. Er ist parteipolitisch und
konfessionell, weltanschaulich und rassisch neutral.

3. Der Satzungszrveck wird verwirklicht insbesondere durch die Erhaltung der Sportanlagen und die Förderung
sportlicher iJbungen und l,eistungen. einschließlich sportlicher Jugendpflege.

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfblgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

5. Mittel des Vereins dürfen nur flir die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütung begünstigt werden.

7 . Bei Autlösung oderAufhebung des Vereins oder bei Wegläll seines bisherigen Zwecks tillt das Vermögen des
Vereins an die Stadt Schwerte liir die Förderung des Volkssportes.

§ 3 Bindungen zu Verbänden

l. Der Verein kann, um die Durchfthrung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, Mitglied von 1ür den'Iennissport
zuständigen, dem DEUTSCHEN SPORTBUND angeschlossenen Verbänden sein. Satzungen. Ordnungen und Statuten
dieser Verbände, die einer einheitlichen Ordnung des Sports dienen, sind in ihrer jeweiligen }.'assung liir den Verein u.ie auch
flir seine Mitglieder unmittelbar verbindlich.
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Abschritt II: Bestimnnüngen ft r das MitgliedsehaftsverhäItn is

§ 4 Mitgtrider

Der Verein kennt:

die ordentliche Mitgliedschall ftir natürliche Personen (Einzelmitglieder)

Einzelmitglieder werden nach volliährigen und jugendlichen Mitgliedern unterschieden.

§5 Pflichten und Rechte

Vereinshoheit:

i. Das Mitglied erkennt die Vereinshoheit in allen Angelegenheiten und l{andlungen an, die der Erttillurg des

Vereinszwecks dienen und sich im Rahmen von Gesetz und Satzung halten.

2. Die Hoheit nachgeordneter Organe ist bei allen Handlungen gegeben. welche die Satzung nicht ausdrücklich der

Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorbehält.

Mitwirkung in 0rganen:

Antrags- und stimmberechtigt in Mitgliederversammlungen des Vereins sind nur über l8 Jahre alte Rinzelmitglieder. Jeder

Stimmberechtigte hat nur eine Stimme. An den Mitgliederversammlungen können alle übrigen Einzelmitglieder teilnehmen,

die mindestens I 6 Jahre alt sind. Die Bestimmungen der.lugendordnung" betreffend die Durchführung der Jugendtage und

die Arbeit im Jugendausschuss. bleiben unberührt. Passiv wahlberechtigt sind nur E,inzeimitgiiedeq die das 2L Lebensjahr

vollendet haben.

§ 6 Beitragswesen

1. Die von Einzelmitgliedem zu zahlenden Beiträge werden vom Vorstand beschlossen und in einer Beiragsordmrng

lbstgelegt und geregelt. Die Beitragsordnung bedarf der Genehmigung der Mitgliederversammlung, sie gilt jeweils für ein

Jahr und ist spätestens bis zum l-§. September für das kommende Jahr durchAushang am schwarzen Brett im Clubhaus und

mittels Rundschreiben bekannt zu geben.

2. Die Gcwährung von Ermäßigungen im Einzelfall liegt im Ermessen des Vorstandes.

3. Vereinsumlagen können nur für Einzelmitglieder und nur von der Mitglierler-Versammlung beschlossen werden.

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft

Der Erwerb der Eirzelmitgliedschaft setzt grundsätzlich einen schriftlichen Aufnahmeantrag voraus. Bei

Minde{ährigen bedarf es der Erklärung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters. Ober die Aufnahme entscheidel der

Vorstand.

§ I Beendigung und Umstellung der Mitgliedschaft

l. Die Einzelnritgliedschaft endet:

.l mit dem Tode.

.2 durch Austritt,

.3 durch Streichung von der Mitgliederliste,

.4 durchAusschluss aus dem Verein.
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2. Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjzrlues durch eine mindestens zwei Monate vorher gegenüber dem

Vorstand abzugebende Erklärung möglich. Bei Minderjährigen bedarf es der Erklärung der Eltern oder des gesetzlichen

Vertrelers. F.rfolg der Austritt nur zum Zwecke der Erlangung einer Start- oder Spielberechtigung {iir eirren anderen Verein

auf Grund von Verbandsbestimmungen, kann eine Ausnahme gemacht rverden, wenn innerhalb von vierzehn Tagen eine

Aufhahmebestätigung des anderen Vereins vorliegt. Andemfalls gilt der Austritt als normaler Austritt gemäß Satz l. Die

Austrittserklärung bedarf zur Rechts Wirksamkeit der Emp{ängsbestätigung oder des Post-Einschreibens.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliedschaft gestrichen werden, lveffr es trotz

zueimaliger Mahnung (gemäß Beitragsordnung) rnit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung erfolgt

frühestes zum Ende eines Kalenderjahres, wenn seit der Atrsendung des z.weiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen

sind. Ifie erfolgte Streichung ist dem Mitglied nach Möglichkeit mitzuteilen.

4. Ein Mitglied kann, wenn es durch sein Verhalten nicht mehr tragbar erscheint, aus dem Verein ausgeschlossen

werden.

5. Ürber den Ausschluss befindet der Vorsland, nachdem er vorher entweder das Mitglied gehört oder ihm Celegenheit

zu schriftlicher Rechtf-ertigung in einer angernessenen Frist gegeben hat

6. Der Ausschließungsbeschluss ist mit Begründung dem Mitglied durch Posteinschreiben zuzustellen oder

gegen F.mpfängsbestätigung auszuhändigen.

7. Gegen den Beschluss kann das Mitgiied Beschwerde beim Beirat einlegen; sie Bedarfder Form des

Posteinschreibens an den Vorstand, das spätestens am vierzehnten Tag nach Zustellung des Ausschlussbescheides

aulgegeben sein nruss. Der Beirat soll unverzüglich über die Beschwerde entscheiden. Der Ausschließungsbeschluss gilt als

niclit erlassen, wenn der Beirat nicht spätestens drei Monate nach Eingang der Beschwerde entschieden hat.

8. Macht das Mitgiied von seinem Beschwerderecht keinen Gebrauch oder versäumt es die Beschwerdefrist, so

unterwirft es sich damit dem Ausschluss mit der Folge, dass es ihn gerichtlich nicht mehr anfechten kann.

9. Die Beitragspflicht endet mit dem Jahr, in dem der Aussctrluss rechtskrätig ist.

10. Mit der Erklärung des Austrittes wie mit Beginn des Ausschlussverfahrens hat das Mitglied unverzüglich über

anvertraute Vereinsgelder Abrechnung zu erteilen und den Restbetrag dem Verein auszuhtindigen und auf Veriangen

Vereinsgegenstände und Urkunden herauszugeben

11. Bei einer Umstellung der Mitgliedschall (Aktiv/Passiv) gelten die unter Absatz 2 genannten Fristen nnalog einer

Bccndigung der Mitgliedschall. Der Vorstand behält sich jedoch eine Einzelfallentscheidung für eine trühere Umstellung

ausdri.icklich vor.

Abschnitt III: Organe

§ 9 Allgemeine Bestimmungen

l. Organe des Vereins sind :

dic M itgliederversamrnlung"

der Vorstand,

der Beirat,

der Jugendausschuss.

a.

b.

c.

d.
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2. Die Amter im Vorstand einerseits und im Beirat andererseits schließen einander aus.

Die Amtszeit des Einzelnen endet vor Ablauf derAmtsperiode:

a durch Rücklritt zum erklärten Termin

b. mit der Abberul'ung

C. mit der Erklärung des Austritts aus dem Verein

3. Vorstand. Beirat und Jugendausschuss geben sich Geschäftsordnungen.

4. Über Versammlungen und Sitzungen ist Protokoll zu führen. Es muss die Beschlüsse und andere

Abstimmungsergebnisse entha,ten und ist vom Leiter der Versammlung bzw Sitzung und dem Protokollführer zu

untezeichnen.

a.) Mitgliederversammlung

§I0 Zuständigkeit

1. Die Beschlusstähigkeit ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder.

2. Die Mitgliederversammlung rvählt gemäß einer Wahlordnung:

a Die Mitglieder der Vorstandsgremien.

b. Die M itgliedcr des Beirates.

c. I)ieRechnungs-undKassenprülbr.

3. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmcn über:

a. Die Genehmigung des Geschäftsberichtes ftir das abgelaufene Rechnungsiahr und die Entla-stung des

Vorstandes.

b. Die Genehmigung des Haushaltsplanes für das neue Rechnungsjahr.

c. Dic Wahlordnung und deren AnderLrng.

d tJml;gen.

e. Vorlagen des Vorstandes.

4. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der erschieneren Stimmberechtigten über die

Abberufung von ihr gewäh1ter Orgaflmitglieder.

5. Die Mitgliederversammlung beschließt mit Dreiviertel - Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten über:

a- Satzungsänderungen

b. Ankaul- Verkaul. Tausch wie auch Belastung von Grundeigentum. ausgenommen die dringliche

Sicherung von Zuschüssen und Darlehen aus öllentlicher Hand.

c. Auli.rahme von Darlehen, durch die eine Dmlehens Verschuldung von € 51.l29,-überzogen wird.
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6. Die Mitgliederversammlung beschließt mit Siebenachtel - §{ehrheit der erschienenen

Stimmberechtigten über:

a Eine Anderung des Vereinszweckes.

b. die Auflösung des Vereins, jedoch bedarf der Beschluss der Bestätigung einer innerhalb yon vier Wbchen

folgenden Versammlung mit gleicher Mefuheit.

7. Abstimrnungen zu Abs. 3 - 6 erfolgen offen, wenn nicht von mindesten einem Viertel der anwesenden

Stimmberechtigten widersprochen wird.

§ 11 Formvorschrifter

l. Die Mitgliederversammlung. auf der der Vorstand an Hand des Geschäftsberichtes Rechenschatt über das

abgelaufbne Rechnungsjahr gibt und den Haushaltsplan liir das neue Rechnungsiahr vorlegt, ist die Hauptversammlung. Auf
ihr rverden auch anstehende Wahlen getätigl" I)ie Hauptversammlung muss vor Ablauf des Monats März stattfinden. Anträge

zu dieser Versammlung, die sich nicht aufdie vorgenannten Regularien beziehen, müssen bis zum 31 .Dezember schriftlich

mit Begründung beim Vorstand eingereicht sein.

2. Die Einberufung weiterer Mitgiiederversammlungen hat izu ertblgen, wenn:

a die Ansetzung durch den Vorstand beschlossen wird, oder wenn mindesten ein Drittel der Mitglieder die im

Zeitpunkt des Antrages stimmberechtigt sind. mit Regründung und etwaigen Anträgen die Ansetzung einer

Mitgliederversammlung wünschen. Der Antrag muss durch Posteinschreiben gestellt w'erden.

ln diesem Falle muss spätestens drei Wochen nach Erhalt des Antrages zur Versarimlung eingeladen

werden. Sie muss spätestens sieben Wochen nach Erhalt des Antrages stattfinden.

b. Zu den Mitgliederversammlungen ist vom Vorstand mit einer Frist von mindestens drei Wochen durch Anschlag

am schwarzen Brett im Clubhaus und mittels Rundschreiben einzuladen. Der TC Rot-Weiß Schwerte nutzt als

offiziellen Kommunikationsrveg den E-Mail-Verkehr. Mit der Angabe der persönlichen E-Mail-Adresse wird diese

Satzungsregelung von den Vereinsmitgliedem ausdrücklich anerkannt. DieAngabe der ausftihrlichen

Tagesordnung kann sich auf den Anschlag beschr2inken.

c. Die Versammlungen werden irn Regelfall yon dem Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem

Stellvefireter geleitel.

b.) Vorstand

§ 12 Zusammensetzung, Amtsdauer

I. Der Vorstand besteht aus 15 Personerq und zwar arx

dem l. Vorsitzenden,

dem 2. Vorsitzenden.

dem l.Kassierer.

dem Geschäftsfuhrer

(diese 4 Personen bilden den geschäftsführenden Vorstand)

I



dem l. Schriftführer,

dem L Sportwarl,

dem I. Breitensportwart,

dem I. Jugendwart,

dem l. "I'hekendienstleiter,

dem l. Technischen Leiter.

dem Pressewaft,

(diese 11 Personen bilden den engeren Vorstand.)

Zum erweiteften Vorstand gehören:

der 2. Kassierer

der2. Sportwart

der 2. Jugendwarl

der 2. Thekendienstleiter

2. Die Amtsdauer eines Vorstandsmitgliedes beträgl längstens zwei Jahre. Die Wahl erfolgt im Tumus, in

dem in einem Jahr die Anrter des

l. Vorsitzenden, des 2. Kassenwartes, des 1 . Schriftführers, des 2. Sportwarts, des l. Breitensportwarts,

des 2. Jugendwarts, des l. Thekendienstleiters und des Pressewarts

und im anderen Jahr die des

2. Vorsitzenden, des l. Kassierers, des Geschäftsführers, des l. Sportwarts,

des l. Jugendwarts, des 2. Thekendienstleiters, des

1. Technischen Leiters zu besetzen sind.

Wiederwahl ist zulässig.

Scheidet ein VorstandsmiQlied vorzeitig aus, wählt der verbleibende Vorstand

einen Ersatzmann fi.ir die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung, die dann die Ergänzungswahl

vomimmt.

§13 Rechtsstellung,Zuständigkeiten,Formalien

I. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden

vertreten, wobei jeder für sich allein vertretungsberechtigl ist. Über die Konten des Vereins können der L

Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Kassierer jeweils allein ver:frigen.

Bei Willenserkltirungen des Vereins nach außen genügl die Erklärung des l. Vorsitzenden, im
Verhinderungsfalle die des 2. Vorsitzenden, zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied.

2. Der Vorstand ist, soweit nicht einzelne Rechte undAufgaben durch die Satamg anderen Organen

vorbehalten bzw. mitvorbehalten sind, allein zustitndig frr alle Aufgabe4 die sich für ihn materiell ais

gesetzlichen Verheter des Vereins auf Grund von Geset4 SaEung und satzungsmißigen Bescldüssen anderer

Organe und ideell als Vorstmd eines Sportvereins ergeben



3. Der Vorstand ist nur in einer nach der Geschäftsordnung einberuf-enen Vorstandssitzung und auch dann nur
beschlusstähig, wenn mindestens drei seinerAngehörigen. darunter der l. Vorsitzende oder sein Stellveflreter. anwesend

sind.

c.) Beirat

§ 14 Zusammensetzung, Amtsdauer, Aufgaben

1. Der Beirat besteht im Regelfäll aus vier volliährigen Personen. von denen mindestens eine die Befähigung zum

Richteramt haben sollte.

2. I)ie Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

3. Der Beirat steht den Vorstandssremien ausschließiich beratend und auf Wunsch auch mitbeschließend zur Scite.

4. Dem Beirat obliegt I'emer:

die Schtichtung und Entscheidung von Ehrenstreitigkeiten zwischen Einzelmitgliedern, soweit

Vereinsinteressen hiervon berührt werden.

b. die Entscheidung über Besch'werden gemäß § 8, Abs. 4, Nr. 3

d.) Jugendausschuss

§ 15 Aufgatlen, Zusammensefzung

l. Dem Jugendausschuss gehören an:

a. der Jugend'"vart.

b. zrveiJugendvertreter

Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbstständig und entscheidet über die Venvendung der ihr zufließenden

ölfentlichen Mittel. Der Jugendausschuss erfüllt seineAutgaben im Rahmen der Satzung, der Jugendordnung und seiner

Geschäftsordnung solvie der Beschlüsse des Jugendtages. Der Jugendausschuss ist flir seine Beschlüsse dem Jugendtag und

dern Vorstand verantrvortlich. Alles Nähere regelt die als Anhang beigeliigte Jugendordnung.

2. Die Jugendordnung ist Bestandteil der Satzung des Vereins.
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§ 16 Formalien

1' Die Einladung zu Sitzungen erfolgl durch den Vorstand. Dieser nimmt auch an den Sitzungen teil. Die Sitzungen
rverden im Regellall vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinenr Stellvertreter geleitet.

2. Sitzungen zwecks Vertrages des Vorstandes über das Vereinsgeschehen linden im angemesscnen Abstancl
mindestens zr,'ei Mal im Jahr statt. Darüber hinaus ist der Beirat einzubLufen, \venn es mindesiens drei seiner l\{itglieder
schriltlich und mit Begründung r'vünschen. Dem Antrag ist innerhalb ,on r*,.i \&bchen nachzukommen-

3' Der Beirat ist in den Fäilen gemäß § 14, Abs. 4. nur bei Anr.vesenheit von mindestens drei seiner Mitglie<ler
beschlussfahig.

1. Bei Beschlussfässung gemäß § 14. Abs. ,1. Nr. 2. kann der Beirat den anwesenden Vorstantlsmitsliedern
Stimnrecht cinräumen.

Absehnift IY : Sonstige Bestimmungen

§ 17 Rechnungs- und Kassenprüfung

1. Die Mitgliederversammlung wählt zr.vei fachkundige Kassenpnifer, <lie ehrenamtlich tätig rverden und kern an6eres
Vereinsamt bekleiden dürfen. Nach Ablaul eines Rechnungsjahres muss .jerveils ein Pnilbr ausscheiden. Ein prüfer kann
nicht länger als zrvei .lahre amtieren.
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